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¹Meins!ª Das neue Erbrecht regelt de-
tailliert den F all der Fðlle. Und dabei
kann der Erblasser durch sein T esta-
ment bei den nðchsten Angehörigen
durchaus lange Gesichter verursa-
chen. Denn so einfach vererbt sich ein
Haus nicht. BI L D :  P I C T U R E -A L L I A N C E /

GM S  

Unter bestimmten V oraussetzungen
hat der Erblasser die Möglichkeit, den
Pflichtteilsanspruch eines Abkömm-
lings mit zusðtzlichen Einschrðnkun-
gen zu versehen. Das Gesetz formu-
liert die Voraussetzungen fôr eine sol-
che Pflichtteilsbeschrðnkung wie
folgt: ¹Hat sich ein Abkömmling in sol-
chem Maû der Verschwendung erge-
ben oder ist er in solchem Maû ôber-
schuldet, dass sein spðterer Erwerb er-
heblich gefðhrdet wirdª, so kann der
Erblasser eine Nacherbschaft bzw. ei-
ne Testamentsvollstreckung anord-
nen. So sorgt er dafôr, dass der Pflicht-
teilsanspruch einerseits dem Zugriff
von Glðubigern entzogen wird und der
Pflichtteilsberechtigte andererseits
daran gehindert wird, die Erbschaft zu
verschwenden.

Liegen die Voraussetzungen ¹Ver-
schwendungssuchtª; oder/und

¹äberschuldungª v or, dann kann der
Erblasser in seinem Testament anord-
nen, dass der Abkömmling seinen
Pflichtteil nur als V orerbe bzw. Vorver-
mðchtnisnehmer erhalten soll. Als
Nacherben bzw. Nachv ermðchtnis-
nehmer môssen die gesetzlichen Er-
ben des Pflichtteilsberechtigten ein-
gesetzt werden.

So sind beispielsweise Schenkun-
gen durch den Abkömmling als V orer-
ben grundsðtzlich nur dann wirksam,
wenn der Nacherbe zu der Schenkung
seine Zustimmung erteilt hat.

Eine weitere und in ihren W irkun-
gen einschneidendere Beschrðn-
kungsmöglichkeit liegt in der Anord-
nung einer Testamentsvollstreckung.
In diesem Fall wird dem Abkömmling
- wohlgemerkt zu dessen eigenem
Schutz - das Verfôgungsrecht ôber das
vererbte Vermögen lebenslang entzo-
gen. Der Abkömmling hat in diesem
Fall lediglich das Recht auf den jðhr-
lichen Reinertrag, den die Anlage des
vererbten Vermögens abwirft.

Wenn der Erbe
geschôtzt wir d

Den Pflichtteil beschrðnken

¹Hat sich ein A bkömmling in sol-
chem Maû der V erschwendung
ergeben¼ª!

Auszug aus dem Gesetzestext

1 Mein Onk el möchte mir sein
Haus ± Wert von etwa 420.000

Euro - vererben. Muss ich Steuer n
zahlen?

¹Ja, Sie môssen Steuern bezahlen. Fôr
Sie gilt ein Freibetrag von 20 000 Euro.
Die restlichen 400 000 Euro môssten
Sie versteuern, das wðren 120 000 Eu-
ro.ª

2 Das kann ich aber nicht bezah-
len. Hilf t es, wenn er es mir noch

zu Lebzeiten schenken wôr de?

¹Verschenken und Vererben ist dassel-
be. Eine Möglichkeit wðre, w enn Ihr
Onkel Sie adoptieren wôrde. Dann
hðtten Sie einen Freibetrag von 400
000 Euro und zwei Vðter.ª

3 Meine F rau ist verstorben und
hat k ein Testament hinterlassen.

Was muss ich tun?

¹Sie môssen sich an das Nachlassge-
richt wenden und einen Erbschein be-
antragen.ª

4 Ich bin zum zweiten Mal v erhei-
ratet. Beide haben wir Kinder aus

erster Ehe. Haben diese einen
Pflichtteilanspruch?

¹Ja, jedes Kind hat gegenôber seinem
leiblichen Elternteil einen Pflichttei-
lanspruch.ª 

5 Meine F rau hat die V orsorgevoll-
macht fôr ihren V ater . Kann er sie

enterben und geht sie dann letzten
Endes leer aus?

¹Er kann jeder Zeit sein Testament
machen und seine Tochter enterben.
Sie bekommt dennoch ihren Pflicht-
teil.ª 

6 Wir haben einen landwir tschaft-
lichen Betrieb und wollen T eilflð-

chen ôber geben. Geht das so ein-
fach?

¹Unter einkommensteuerrechtlichem
Aspekt ist zu ôberlegen, ob eine steu-
errelevante Teilbetriebsaufgabe v or-
liegt. Dies ist unbedingt vorab zu prô-
fen, sonst könnte es nach dem Notar-
termin ein böses Erwachen geben.ª

7 Ich lebe mit meiner Lebensg e-
fðhr tin zusammen und wôrde ihr

in meinem T estament g erne meine
beiden Immobilien im W ert von etwa
520 000 Euro v ermachen. Ist das
sinnvoll?

¹Ihre Lebensgefðhrten môsste dann
Steuern in Höhe von 150 000 Euro be-
zahlen. Sinnvoller wðre es, wenn Sie
ihr die Immobilien bereits jetzt ôber-
schreiben und sich Nieûbrauchrecht
sowie Rôckforderungsrecht v orbehal-

ten. Oder Sie heiraten.ª

8 Ich habe sieben Kinder aus drei
Ehen und möchte ihnen mein

Haus ± Wert etwa 400 000 Euro ± v er-
erben. Môssen meine Kinder Steuer n
zahlen?

¹Nein. Jedes Kind hat einen Freibetrag
in Höhe von 400 000 Euro. Sie könnten
sogar sieben solcher Hðuser verer-
ben.ª

9 Meine Tante ist v erstorben. Habe
ich Anspr uch auf einen Pf licht-

teil?

¹Nein, diesen Anspruch haben nur
Kinder und Ehegatten, ev entuell noch
die Eltern.ª

10 Wir sind v erheir atet und ha-
ben drei minder jðhrig e Kinder .

Wie sollte ich mein T estament g e-
stalten?

¹In diesem Fall wôrde ich empfehlen,
dass sich die Eltern wechselseitig und
die Kinder als Schlusserben einsetzen.
Wenn die Kinder erwachsen sind,
kann man das Testament immer noch
ðndern.ª

11 Meine F rau ist letztes Jahr v er-
storben. Gilt nun das alte oder

das neue Recht?

¹Sie können noch bis zum 30. Juni
2009 zwischen dem alten und dem
neuen Recht wðhlen. Man muss von
Fall zu Fall entscheiden, welches bes-
ser ist. Am besten wenden Sie sich an
einen Fachanwalt oder Steuerbera-
ter.ª

12 Wir sind eine Erbeng emein-
schaf t und v erfôg en nun ôber

ein Haus. Die Anteile dar an wollen
wir einem von uns ôber tragen. Geht
das problemlos?

¹Das geht, aber man muss abklðren,
ob dies Schenkungssteuer auslöst.ª

13 Eine Bekannte ± wir sind nicht
verwandt ± will mir ihr Haus

vererben. W ie hoch sind die Steuer n?

¹Der Freibetrag betrðgt 20 000 Euro.
Alles, was darôber liegt, ist mit 30 Pro-
zent zu besteuern.ª 

14 Ich habe f olgendes Problem:
Ich bin v erheir atet, getrennt le-

bend, aber noch nicht g eschieden.
Was passiert bei meinem Tod? Erbt
meine N och-Frau?

¹Ja, denn die Rahmenbedingungen
sind dieselben, ob sie zusammen oder
getrennt leben. Wenn Sie nicht wollen,
dass Ihre Frau erbt, dann môssen Sie
sich scheiden lassen.ª

15 Mein Sohn hat nach dem T od
meiner F rau den Pflichtteil g el-

tend g emacht. Wenn ich wieder hei-
rate und v ersterbe, kann er dann
nochmals seinen Pflichtteil g eltend
machen?

¹Ja, wenn Sie wieder heiraten und v er-
sterben kann er seinen Pflichtteil gel-
tend machen.ª

16 Ich pf lege jemanden, mit dem
ich nicht v erwandt bin. Diese

Person möchte mir 40 000 Euro hin-
terlassen. Muss ich Steuer n bezah-
len?

¹Nein. Der Pflegefreibetrag wurde v on
5200 Euro auf 20 000 Euro erhöht. Zu-
dem haben Sie einen persönlichen
Freibetrag von nochmals 20 000 Euro.
Der Freibetrag fôr die Beerdigung be-
trðgt zudem 10 000 Euro.ª

17 Ich möchte mein T estament
machen. Soll ich zum N otar?

¹In einfachen Fðllen genôgt ein hand-
schriftliches Testament. Bei besonde-
ren Regelungen sollten Sie sich zu-
mindest beraten lassen. Zur Sicher-
heit können Sie auch zum Notar und
das Testament beim Nachlassgericht
hinterlegen.ª

18 Ich bin Deutscher, meine F rau
Französin. Wir haben g emein-

sames Wohneig entum in Deutsch-
land und wollen unser T estament
verfassen. Welches Erbrecht k ommt
zur Anwendung?

¹Beim Erbrecht ist die Staatsbôrger-
schaft maûgeblich. Diesen speziellen
Fall muss man anhand des internatio-
nalen Privatrechts lösen.ª

19 Meine Tochter ist v erstorben.
Sie hat keine Kinder. Ihr Ehe-

mann ist Alleinerbe. Habe ich einen
Anspruch?

¹Sie als Mutter haben Pflichtteilsan-
sprôche in Höhe eines Achtels des Ge-
samtvermögens Ihrer Tochter.ª 

AURELIA SCHERRER 

SäDKURIER-Telefonaktion zum neuen Erbrecht

Erben macht nicht immer nur F reude
Der Streit war lang, doch kurz v or
Toresschluss hat der Gesetzg eber
die Erbschaf tsteuerrefor m doch
noch unter Dach und Fach g ebracht.
Zum 1. Januar 2009 ist das neue
Erbschaftsteuer recht in Kr af t ge-
treten, gelten die neuen R egelungen
fôrs Erben und Vererben. Die U nsi-
cherheit ist groû. Bei der SäDKU-
RIER-Telefonaktion gaben deshalb-
Erbrechts-Exper ten Lesern Aus-
kunft.

TI P P S  A U S  D E R  P R A X I S

Man ist als Erblasser grundsðtzlich frei
in seiner Entscheidung, w en man als
Erben seines Vermögens einsetzen
möchte. Fôr eine Enterbung reicht es
bereits aus, wenn man in seinem Tes-
tament anordnet, dass eine bestimm-
te Person als Erbe ausgeschlossen sein
soll. In diesem Fall ist die enterbte Per-
son auch von der gesetzlichen Erbfol-
ge ausgeschlossen. Die Entscheidung
jemanden zu enterben bedarf keiner
Begrôndung und erstreckt sich im
Zweifel auch auf die Abkömmlinge der
enterbten Person. Zu beachten ist al-
lerdings, dass den nðchsten Angehöri-
gen im Falle der Enterbung ein gesetz-
liches Pflichtteilsrecht zusteht.

ENTERBUNG

Entscheidung des
Erblassers

Der Gesetzgeber
hat fôr Erben,
pflichtteilsberech-
tigte und Nachlass-
glðubiger zahlrei-
che Auskunftsan-
sprôche vorgese-
hen. Damit soll si-
chergestellt wer-
den, dass dem An-
spruchsinhaber re-
levante Informatio-

nen zur Verfôgung gestellt werden. In
der Praxis môssen diese Auskunftsan-
sprôche nicht selten vor dem eigentli-
chen Hauptanspruch geltend ge-
macht und durchgesetzt werden. 

GESETZLICH GESICHERT

Anspruch auf
Auskunft

Gerhard Ruby

Die Höhe des Pflichtteilsanspruchs
orientiert sich an der gesetzlichen Erb-
quote. Der Pflichtteil besteht in der
Hðlfte des Wertes des gesetzlichen
Erbteils. Es ist also der gesetzliche Erb-
teil zu bestimmen und dann zu halbie-
ren. Bei der Ermittlung des Erbteils
sind dabei alle potentiellen gesetzli-
chen Erben mit zu berôcksichtigen,
auch wenn sie fôr erbunwôrdig erklðrt
wurden oder das Erbe ausgeschlagen
haben. Es werden bei der Bestimmung
der Pflichtteilsquote nur die Erben
nicht berôcksichtigt, die auf ihren Erb-
teil verzichtet haben. Mit der Pflicht-
teilsquote ist der Pflichtteilsberechtig-
te am Wert des Nachlasses beteiligt.

PFLICHTTEIL

Die Hðlfte des
Erbteil-Wertes

Ist der hinterlasse-
ne Erbteil im Wert
geringer als die
Hðlfte des gesetzli-
chen Pflichtteils, so
kann der Pflicht-
teilsberechtigte
von dem oder den
Miterben als
Pflichtteil den W ert
des Differenzbetra-
ges bis zur Erlan-

gung des vollen Pflichtteils v erlangen.
Dieser Pflichtteilsrestanspruch ist ei-
ne auf Geldzahlung gerichtete Forde-
rung gegen die Miterben und stellt ei-
ne Nachlassverbindlichkeit dar

RESTANSPRUCH

Wenn der Erbteil
geringwertig ist

Elmar Uricher

Durch die Anordnung eines V er-
mðchtnisses in seinem Testament
kann der Erblasser einem Dritten ei-
nen bestimmten V ermögensgegen-
stand zuwenden. Der Bedachte wird
in diesem Fall in aller Regel nicht Erbe,
sondern hat als sogenannter Ver-
mðchtnisnehmer lediglich eine F orde-
rung gegen den oder die Erben bzw.
gegen einen anderen Vermðchtnis-
nehmer . Gegenstand eines Vermðcht-
nisses kann etwa die Zuwendung ei-
nes Geldbetrages, die Einrðumung ei-
nes lebenslangen Nutzungsrechts an
einer Wohnung oder schlicht die
äbertragung eines konkreten Gegen-
standes wie einer goldenen Uhr sein. 

VERMàCHTNIS

Zum Beispiel die
goldene Uhr

Der Pflichtteil ist
ein gesetzlicher
Erbanspruch, der
immer dann ein-
greift, wenn der
Erblasser durch
Testament einen
nahen Angehöri-
gen von der Erbfol-
ge nach seinem Tod
ausschlieût. Eine
Einschrðnkung der

Testierfreiheit. Der im T estament von
der Erbfolge ausgeschlossene nðchste
Angehörige wird zwar nicht Erbe, er
erwirbt jedoch einen Geldanspruch
gegen den oder die Erben. 

PFLICHTTEIL

Testierfreiheit
eingeschrðnkt

Detlef Werner

Das Gesetz schreibt vor, dass zur Be-
rechnung des Pflichtteils der Bestand
und der Wert des Nachlasses zum Zeit-
punkt des Erbfalls zugrunde gelegt
wird. Verfôgungen, die der Erblasser
zu Lebzeiten getðtigt hat, bleiben bei
der Bemessung der Höhe des Pflicht-
teils grundsðtzlich unberôcksichtigt. 

Geschenke, die der Erblasser inner-
halb der letzten zehn Jahre vor seinem
Tod gemacht hat, erhöhen grundsðtz-
lich den Wert des Pflichtteils. 

Bei Schenkungen an Ehegatten und
Partner einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft beginnt die Zehn-Jah-
res-Frist sogar erst mit Auflösung der
Ehe/Lebenspartnerschaft. 

Schenkungen wðhrend der Ehe/Le-
benspartnerschaft fôhren demnach
grundsðtzlich immer zu dem Pflicht-
teilsergðnzungsanspruch. 

Der verschenkte Gegenstand wird
fiktiv dem Nachlass hinzugerechnet.
Aus dem so erhöhten Nachlass errech-
net sich dann der Pflichtteilsan-
spruch. 

PFLICHTTEIL

Vorsicht bei
Geschenken

Das Institut fôr Erbrecht ist ein
Zusammenschluss von Erbrechts-
pezialisten. Ziel des Institut fôr
Erbrecht ist es, dem Ratsuchenden
sowohl bei der Abwicklung von
Nachlassfðllen, Erbstreitigkeiten,
aber auch in der Nachlassplanung
professionelle Beratung anbieten zu
können
www.erbrecht-insitut.de
Auf dieser Internetseite finden sich
umfangreiche rechtliche Informatio-
nen rund um Testament, Erbe,
Erbschaft, Pflichtteil, Enterbung,
Erbschaftsteuer, Kosten in Erbsa-
chen, Vorsorgevollmacht, die Stif-
tung, das Recht des Erben, die
Patientenverfôgung und Vermðcht-
nis.
www.erbrecht-ratgeber.de
Rechtsanwðlte fôr eine erste telefo-
nische Beratung oder eine ausfôhr-
liche schriftliche Stellungnahme
ôber E-mailberatung stehen zur
Verfôgung.
www.deutsche-anwaltshotline.de

Rund ums Erbrecht


